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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Auch im Nationalrat, der das Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur
Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG) in der Herbstsession 2022 beriet, war die
bisher eher gemächliche Geschwindigkeit der schweizerischen Verwaltung hinsichtlich
Digitalisierung Thema bei der Eintretensdebatte. Die Schweiz hinke hinterher, befand
etwa der Sprecher der SPK-NR, Andri Silberschmidt (fdp, ZH). Zudem finde die
Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung zwar statt, aber es gebe einen
«Wildwuchs von Systemen und Prozessen [...], die wenig aufeinander abgestimmt»
seien. In der Kommunikation zwischen Bund, Kantonen, Gemeinden, Privaten und
Firmen brauche es aber gemeinsame Standards und Verantwortlichkeiten, die im
vorliegenden Gesetz geregelt würden. Die Mehrheit der Fraktionssprecherinnen und
-sprecher war sich danach einig, dass die Schweiz ihren Rückstand aufholen müsse
(Marco Romano, mitte, TI), dass es nun einen stärkeren politischen Willen brauche
(Damien Cottier, fdp, NE), dass man eigentlich gerne noch weiter gehen würde (Angelo
Barrile, sp, ZH), dass man jetzt einen Gang höher schalten wolle (Gerhard Andrey, gp,
FR), dass man nun keinen halben Schritt rückwärts, sondern zwei Schritte vorwärts
machen müsse (Corina Gredig, glp, ZH) oder dass man «dem Anschluss an die moderne
Welt [nicht mehr länger] hinterherrennen» dürfe (Barbara Steinemann, svp, ZH).
Eintreten war entsprechend unbestritten, obwohl Bundesrat Ueli Maurer darauf
hinwies, dass es nicht nur Rufe gebe, die Handbremse endlich zu lösen, sondern dass in
der Bevölkerung auch «abgrundtiefes Misstrauen» gegenüber der Digitalisierung
festgestellt werden könne. 
In der Detailberatung schuf der Nationalrat eine gewichtige Differenz zum Ständerat. So
soll das Gesetz nicht nur für die Bundesverwaltung, sondern auch für die
Kantonsverwaltungen und alle mit Vollzugsaufgaben betrauten Organisationen und
Personen gelten. Diesen Passus hatte der Bundesrat   nach der Vernehmlassung aus der
Vorlage gestrichen, weil er von Städten und Kantonen stark kritisiert worden war. Die
SPK-NR habe mit 15 zu 6 Stimmen bei einer Enthaltung aber dafür optiert, hier keinen
föderalen Flickenteppich zu schaffen. Mit 114 zu 77 Stimmen folgte die Ratsmehrheit
ihrer Kommission. Die geschlossen stimmende SVP-Fraktion und eine Mehrheit der
Mitte-Fraktion fanden sich in der Minderheit und votierten für die auch von Bundesrat
Ueli Maurer beworbene Lösung, der vergeblich argumentiert hatte, dass diese
Ausweitung des Gesetzes noch nicht reif sei.
Darüber hinaus wollte der Nationalrat im Gegensatz zur ständerätlichen Fassung auch
explizit das Prinzip «digital first» im Gesetz verankern. Damit werde eine Umkehr der
heutigen Praxis gefordert, mit der alles auf Papier gedruckt werde. Neu soll alles digital
sein und nur noch in Ausnahmefällen analog angeboten werden. Ebenfalls abweichend
vom Ständerat folgte die Ratsmehrheit ihrer SPK-NR, die den Passus der kleinen
Kammer wieder rückgängig machen wollte, wonach auf unterschiedliche Bedürfnisse –
vor allem von Personen ohne digitale Kenntnisse – Rücksicht genommen werden müsse.
Schliesslich machte der Nationalrat aus der Kann-Formulierung für die Veröffentlichung
von Open-Source-Software wieder eine Muss-Formulierung. Nachdem die
Ausgabenbremse gelöst worden war, erhielt die Vorlage in der Gesamtabstimmung 144
befürwortende und 24 ablehnende Stimmen. Letztere, wie auch die 24 Enthaltungen,
stammten allesamt aus der SVP-Fraktion. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2022
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession 2023 beugten sich die Räte über die Differenzbereinigung zum
Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von
Behördenaufgaben (EMBAG). Das Gesetz schafft die Grundlagen für eine Digitalisierung
der Bundesverwaltung, indem es vor allem Standards und Interoperabilität festlegt und
dem Bund die Möglichkeit für Vereinbarungen mit Partnerinnen und Partnern schafft,
die ähnliche Standards und Plattformen nutzen.

Der Ständerat hatte in der Wintersession 2022 mehrere Differenzen geschaffen und
auch im Nationalrat lagen zahlreiche Minderheitsanträge vor. Einig waren sich die
Fraktionssprechenden darüber, dass Digitalisierung vor allem in der Bundesverwaltung
dringend nötig sei, weil die Schweiz diesbezüglich «nicht einmal im Mittelfeld» liege,
wie etwa Corina Gredig (glp, ZH) für die GLP-Fraktion ausführte. Allerdings brauche es

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2023
MARC BÜHLMANN
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einheitliche Standards, weshalb sie in einem Minderheitsantrag forderte, die Kantone
und die dezentralen Verwaltungseinheiten zu solchen einheitlichen Standards zu
verpflichten – dies hatte der Ständerat in seiner zweiten Lesung noch abgelehnt. Dieser
Punkt war jedoch im Nationalrat sehr umstritten, Marco Romano (mitte, TI) und Damien
Cottier (fdp, NE) setzten sich im Namen ihrer Fraktionen für eine föderalistische Lösung
ein, während Gerhard Andrey (gp, FR) und Angelo Barrile (sp, ZH) für ihre Fraktionen für
eine ganzheitliche Lösung, die nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf Kantons- und
Gemeindeebene gelte, plädierten. Finanzministerin Karin Keller-Sutter erklärte, der
Bundesrat begrüsse den Kompromissvorschlag der SPK-NR, die dezentralen
Verwaltungseinheiten generell dem Gesetz zu unterstellen, der Regierung aber die
Möglichkeit für Ausnahmen zu geben. Bei den Kantonen bevorzuge der Bundesrat den
kooperativen Ansatz, weil eine von den Kantonen nicht mitgetragene Harmonisierung
kaum zielführend sein dürfte. Auch die Kommissionssprechenden Greta Gysin (gp, TI)
und Andri Silberschmidt (fdp, ZH) erklärten, die SPK-NR würde gerne daran festhalten,
alle Kantone zu verpflichten, sehe aber aufgrund der deutlichen Haltung des Ständerats
in dieser Frage wenig Spielraum. Es sei deshalb in den Augen der Mehrheit der
Kommission vernünftiger, die Kantone auszunehmen. Der Antrag der Minderheit Gredig
wurde zwar – wie die Fraktionsvoten erwarten liessen – von den geschlossenen
stimmenden Fraktionen der SP, GP und GLP gutgeheissen, diese 80 Stimmen unterlagen
allerdings den 108 Stimmen der drei geschlossen stimmenden bürgerlichen Fraktionen.

Gregor Rutz (svp, ZH) erachtete das Gesetz im Namen der SVP-Fraktion als
«Notlösung», mit dem wenigstens die «schlimmsten Defizite» behoben würden.
Eigentlich bedürfe es aber einer Verfassungsänderung, das Gesetz sei wohl nur knapp
verfassungskonform. Auch aus diesem Grund sei stets die Zustimmung der Kantone zu
verlangen, wenn der Bund mit Gemeinden Projekte plane – stellte er folglich als
Minderheitsantrag. Mit dieser Anhörungspflicht der Kantone zeigte sich die Mehrheit
der SPK-NR jedoch nicht einverstanden: Die bundesrätliche Kompetenz,
Vereinbarungen abzuschliessen, solle nicht eingeschränkt werden und der
Minderheitenantrag Rutz sei entsprechend abzulehnen. Auch hier folgte der Rat mit 107
zu 80 Stimmen seiner Kommissionsmehrheit. Für die Kommissionsempfehlung
votierten diesmal die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP, der GLP und der GP,
unterstützt von einer Mehrheit der FDP und den drei EVP-Mitgliedern der Mitte-EVP-
Fraktion.
Mehrere weitere Entscheidungen traf der Rat jeweils ohne Minderheitsantrag. So
erachtete die SPK-NR beispielsweise die explizite Erwähnung von Bedürfnissen
spezifischer Bevölkerungsgruppen als nicht nötig. Bei der Frage zu «Open Source»
hatte die Kommission einen Kompromiss ausgearbeitet: Quellcodes sollen generell
transparent gemacht werden müssen, ausser wenn Drittrechte verletzt würden oder die
Sicherheit in Gefahr sei. Schliesslich schlug die SPK-NR vor, die Verwaltung der
Metadaten einzig beim Bundesamt für Statistik zu belassen. Oppositionslos nahm der
Nationalrat diese nicht bestrittenen Empfehlungen seiner Kommission allesamt an. 

Damit ging die Vorlage mit noch fünf Differenzen an den Ständerat, der diese ebenfalls
in der Frühjahrssession 2023 behandelte. Die SPK-SR schlage vor, bei vier Differenzen
auf den Nationalrat einzuschwenken, berichtete Benedikt Würth (mitte, SG) für die
Kommission. Dem nationalrätlichen Kompromiss zu den dezentralen Einheiten
empfehle die SPK-SR einstimmig zu folgen; auch das Argument des Nationalrats, dass
im Gesetz die gesamte Bevölkerung berücksichtigt sei und es keine explizite Erwähnung
von Minderheitengruppen brauche, habe die gesamte Kommission überzeugt; die vom
Nationalrat formulierte Ausnahmeregel bei der Offenlegung des Quellcodes sei in der
SPK-SR ebenfalls auf einstimmige Unterstützung gestossen; bezüglich der Zuständigkeit
für die Sammlung der Metadaten hätte sich die Kommission zwar mehr Flexibilität
gewünscht, auch hier könne man aber mit der Lösung des Nationalrats gut leben.
Allerdings empfehle die Kommission, am ursprünglichen Entscheid des Ständerats
festzuhalten, dass der Bund bei Vereinbarungen, die er mit Gemeinden abschliesst, die
entsprechenden Kantone anhören müsse. Es wäre stossend, so Würth, wenn ein Kanton
mit seinen Gemeinden digitale Projekte vorantreibe und der Bund mit einzelnen
Gemeinden andere Projekte plane, ohne dass der Kanton dazu etwas sagen könne. Da
es keinen Minderheitsantrag gab, stimmte die kleine Kammer allen
Kommissionsempfehlungen stillschweigend zu.

Damit lag der Ball noch einmal beim Nationalrat. Die Kommission habe nur sehr kurz
getagt, gab Kommissionssprecher Andri Silberschmidt (fdp, ZH) zu Protokoll. Sie sei
einstimmig der Meinung, dass man dem Ständerat im letzten Streitpunkt folgen könne:
Die Kommission sei stets der Meinung gewesen, dass der Bund die Kantone anhören
würde, wenn er mit einzelnen Gemeinden Projekte plane – dies hatte auch Bundesrätin
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Keller-Sutter betont. Es spreche nichts dagegen, dies explizit ins Gesetz aufzunehmen.
Die grosse Kammer bereinigte diese letzten Differenz schliesslich stillschweigend. 

In den Schlussabstimmungen passierte das Gesetz den Nationalrat mit 183 zu 8
Stimmen (6 Enthaltungen). Die Opposition und die Enthaltungen stammten von
Mitgliedern der SVP-Fraktion. Der Ständerat stimmte dem Gesetz mit 42 zu 0 Stimmen
einstimmig zu. 2

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Im August 2022 publizierte der Bundesrat die Botschaft zur Genehmigung des
Abkommens zwischen der Schweiz und Albanien über soziale Sicherheit. Das
Abkommen schafft die völkerrechtliche Grundlage für die Koordinierung der Alters-,
Hinterlassenen- und Invaliditätsvorsorge beider Länder. Gemäss Botschaft entspricht
das Abkommen inhaltlich den Sozialversicherungsabkommen, welche die Schweiz mit
den anderen Balkanstaaten Montenegro, Serbien, Kosovo sowie Bosnien und
Herzegowina abgeschlossen hat. Dementsprechend regle es allgemein geltende
Grundsätze wie die Gleichbehandlung der Staatsangehörigen, die Auszahlung der
Renten ins Ausland, die Anrechnung von Versicherungszeiten, die Unterstellung von
Erwerbstätigen und die gegenseitige Verwaltungshilfe. Zudem enthalte es eine
Grundlage zur Bekämpfung von missbräuchlicher Inanspruchnahme von Leistungen.

Das Geschäft wurde in der Wintersession 2022 vom Nationalrat besprochen, wobei die
vorberatende SGK-NR das Geschäft mit grosser Mehrheit zur Annahme empfohlen
hatte. Kommissionssprecher Andri Silberschmidt (fdp, ZH) erklärte, dass die
Inanspruchnahme von Leistungen der Altersvorsorge im Ausland eigentlich eine
Selbstverständlichkeit sei. Für die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme sei
jedoch der Abschluss eines zwischenstaatlichen Vertrags notwendig. Die Umsetzung
des Abkommens bringe zudem Mehrkosten von CHF 2.5 Mio. mit sich, wobei CHF 2 Mio.
zulasten der Versicherungen und die restlichen CHF 500'000 zulasten des Bundes
gingen. Es käme aber auch zu Einsparungen bei den Ergänzungsleistungen,
Prämienverbilligungen und der Sozialhilfe, indem die betroffenen Personen ihren
Wohnsitz nach Albanien verlegten. 
Eine Minderheit Glarner (svp, AG) beantragte dem Rat, nicht auf das Geschäft
einzutreten. Minderheitssprecher Glarner wies darauf hin, dass nur 70 Schweizerinnen
und Schweizer in Albanien lebten, im Vergleich zu den 3000 Albanerinnen und Albaner
in der Schweiz. Die SVP-Fraktion lehne das Abkommen ab, weil die Kaufkraftdifferenz
zum Überweisungsland nicht berücksichtigt werde, so Glarner. Zudem käme es bei
einer Umsetzung des Abkommens zu einem «Export der schweizerischen
Sozialversicherungsleistungen» und die AHV hätte Mehrkosten in Höhe von CHF 2 Mio.
zu tragen, obwohl deren Finanzierung nach 2030 nicht gesichert sei. Bundesrat Berset
erinnerte den Rat daran, dass das Abkommen identisch mit den bereits mit anderen
Balkanstaaten abgeschlossenen Sozialversicherungsabkommen sei. Die finanziellen
Auswirkungen bezeichnete er als gering, er hob jedoch die Bedeutung der
Betrugsbekämpfungsklausel hervor. Die grosse Kammer trat mit 125 zu 53 Stimmen (bei
1 Enthaltung) auf das Geschäft ein und genehmigte das Abkommen mit 129 zu 52
Stimmen (bei 2 Enthaltungen). Die Gegenstimmen stammten von der SVP-Fraktion. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2022
AMANDO AMMANN

Sozialpolitik
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Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

In der Frühjahrssession 2023 bereinigte das Parlament die Pensionskassenreform BVG
21. Zwar hatten sich National- und Ständerat in den zentralen Fragen des
Umwandlungssatzes und der Schaffung eines Rentenzuschlag für 15 Jahrgänge bereits
zuvor geeinigt, noch immer waren jedoch zahlreiche Fragen offen, etwa zur
Ausgestaltung des Rentenzuschlags, zum Koordinationsabzug oder zur Eintrittsschwelle.

Einen Grossteil der offenen Differenzen klärte der Nationalrat gleich In der ersten
Runde des Differenzbereinigungsverfahrens, darunter die meisten offenen Fragen zum
Rentenzuschlag. Auf dem Tisch lagen drei verschiedene Konzepte: Der Bundesrat wollte
«möglichst alle[n] Versicherten einen Rentenzuschlag» gewähren, während der
Nationalrat den Zuschlag auf die «unmittelbar von der Senkung des Umwandlungssatzes
[B]etroffen[en]» beschränken wollte, wie Kommissionssprecher de Courten (svp, BL)
zusammenfasste. Der Ständerat hatte hingegen eine Ausweitung auf 50 Prozent der
Versicherten vorgeschlagen, abhängig von der Höhe ihres Sparkapitals. Finanziert
würde dies teilweise über den Sicherheitsfonds, wobei der Bundesrat während
fünfzehn Jahren den Beitragssatz festlegen würde. Diese drei Konzepte lagen auch in
der nationalrätlichen Debatte vor, wobei der Nationalrat schliesslich der
Kommissionsmehrheit folgte und sich für den Vorschlag des Ständerats entschied.
Damit konnte das Grundkonzept des Rentenzuschlags bereinigt werden. 
Zudem klärte die grosse Kammer zahlreiche weitere Fragen, etwa zur Ausgestaltung
eines Berichts zum Mindestumwandlungssatz alle fünf Jahre, zur Pensionierung mit 58
Jahren oder zum Sparbeginn: Hier hatte der Nationalrat mit 20 Jahren ursprünglich
einen früheren Start des Alterssparens vorgesehen als Bundesrat und Ständerat mit 25
Jahren, folgte dann aber durch Ablehnung eines Minderheitsantrags Silberschmidt (fdp,
ZH) ebenfalls dem Zweitrat. 

In der darauffolgenden Beratungsrunde fällte der Ständerat eine weitere grosse
Entscheidung: Er bereinigte die Differenz zum Koordinationsabzug. Waren bisher die
ersten CHF 25'725 des Jahreslohns nicht in der zweiten Säule versichert, da diese
bereits von der AHV abgedeckt wurden, soll der Koordinationsabzug zukünftig 20
Prozent des Jahreslohns bis CHF 85'320 betragen – der koordinierte Lohn beträgt
somit 80 Prozent bis CHF 85'320 Jahreslohn. Der Nationalrat hatte ursprünglich gemäss
dem bundesrätlichen Vorschlag den bisherigen Abzug halbieren wollen, war dann aber
dem Vorschlag des Ständerats nach einem prozentualen Abzug gefolgt und hatte diesen
von 15 auf 20 Prozent erhöht. Diesen Kompromissvorschlag nahm der Ständerat nun an
und bereinigte damit diese Differenz. Neu sind damit folglich Mehrfachbeschäftigte
deutlich früher in der beruflichen Vorsorge versichert als bisher. 

Der Nationalrat verzichtete sodann auf einen Ausbau der Möglichkeit zur
Weiterversicherung des bisherigen Verdienstes. Gemäss geltendem Recht war eine
solche Weiterversicherung für Personen ab 58 Jahren bei einer maximalen
Anstellungsreduktion bis 50 Prozent möglich. Der Nationalrat hatte vorgeschlagen, sie
auf Personen über 30 Jahren und eine 75-prozentige Reduktion auszudehnen, was dem
Ständerat zu weit ging. Nachdem dieser mehrfach an seiner ablehnenden Haltung
festgehalten hatte, willigte der Nationalrat schliesslich ein und strich den Ausbau aus
dem Entwurf.

Nachdem der Ständerat in der letzten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens nur
eine kleine Differenz bereinigt hatte, musste für die zwei grossen verblieben Fragen
eine Einigungskonferenz einberufen werden. Offen war einerseits die Frage nach der
sogenannten Eintrittsschwelle, also dem Jahreseinkommen, ab dem man in die
berufliche Vorsorge einzahlen muss. Im geltenden Recht lag diese bei CHF 22'050, der
Nationalrat war diesbezüglich in seinen Vorschlägen zwischen CHF 12'548 und dem
Bundesratsmodell geschwankt, während der Ständerat eine Eintrittsschwelle von CHF
17'208 bevorzugte. Die Einigungskonferenz entschied sich schliesslich für den letzten
Vorschlag des Nationalrats von CHF 19'845, gemäss SGK-SR-Sprecher Ettlin (mitte, OW)
aufgrund des ansonsten erwarteten «Widerstand[s] von Gewerbe und gewerbenahen
Kreisen». Somit sollten 100'000 Personen mehr versichert werden als bisher, mit dem
ständerätlichen Vorschlag wären es total 200'000 Personen mehr gewesen. 
Zudem entschied sich die Einigungskonferenz, auf eine Möglichkeit zum Einkauf in die
obligatorische Vorsorge, wie sie der Ständerat neu hatte schaffen wollen, zu verzichten.
Die kleine Kammer hatte damit gemäss Erich Ettlin Personen mit niedrigeren
Einkommen zu einem höheren Pensionskassenvermögen verhelfen wollen, zumal diese

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2023
ANJA HEIDELBERGER
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ja nicht über das Vermögen verfügten, um sich in den überobligatorischen Teil der
beruflichen Vorsorge einzukaufen. Mit 106 zu 57 Stimmen (bei 24 Enthaltungen;
Nationalrat) und 32 zu 7 Stimmen (bei 3 Enthaltungen; Ständerat) sprachen sich beide
Kammern für Annahme des Antrags der Einigungskonferenz aus. Die ablehnenden
Stimmen stammten in beiden Räten von Mitgliedern der SP- und der Grünen-Fraktion,
die Enthaltungen im Nationalrat aus den Fraktionen der SP, der Grünen, der SVP und
der Mitte.

In den Schlussabstimmungen nahm der Nationalrat die BVG 21-Reform mit 113 zu 69
Stimmen (bei 15 Enthaltungen) und der Ständerat mit 29 zu 8 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) an. Die ablehnende Position von SP- und Grünen-Fraktionen wurde im
Nationalrat abschliessend auch von drei Mitgliedern der SVP- und einem Mitglied der
Mitte-Fraktion unterstützt.

Die Medien diskutierten gegen Ende der Debatte zur Reform insbesondere über deren
Chancen in einer zu erwartenden Referendumsabstimmung. In der Zwischenzeit hatten
neben den links-grünen Parteien und den Gewerkschaften, die schon im Laufe der
Beratung mehrfach mit dem fakultativen Referendum gedroht hatten, auch der
Bauernverband und GastroSuisse Kritik an der Revision geäussert. Während die linken
Kreise insbesondere die höheren Einzahlungen für tiefere Renten, die weiterhin zu
tiefen Frauenrenten und die zu hohen Verwaltungsgebühren kritisierten, ging die
Reform den gewerblichen Kreisen zu weit. Sie befürchteten zu hohe Kosten für die
Unternehmen. 4

Krankenversicherung

In der Herbstsession 2023 startete der Nationalrat in die Beratung des zweiten
Massnahmenpakets zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Der Rat stand dabei
unter dem Einfluss des zwei Tage zuvor verkündeten grossen Prämienanstiegs für das
Jahr 2024, auf den zahlreiche Sprechende Bezug nahmen. Andri Silberschmidt (fdp, ZH)
und Benjamin Roduit (mitte, VS) präsentierten dem Rat die Vorlage sowie die
Mehrheitsposition der SGK-NR: Der bundesrätliche Entwurf setze weitere
Empfehlungen des Expertenberichts sowie dreizehn Vorstösse des Parlaments um. Die
Kommissionsmehrheit sei nicht mit allen Massnahmen einverstanden und habe folglich
vier grosse Änderungsanträge gestellt. Bevor sich der Nationalrat jedoch mit diesen
befasste, lagen ihm ein Minderheitsantrag de Courten (svp, BL) auf Nichteintreten sowie
ein Minderheitsantrag Weichelt (al, ZG) auf Rückweisung an den Bundesrat vor. Thomas
de Courten bezeichnete die Vorlage als «Flickwerk, bei dem wir nicht wissen, was wir
damit tatsächlich erreichen», und kritisierte, dass die wirklich wirksamen Massnahmen
darin nicht enthalten seien. Er zog den Nichteintretensantrag jedoch zurück in der
Hoffnung, dass man mit der Vorlage «wenigstens einen Schritt weiterkomme[...]», denn
aufgrund des erneuten Prämienanstiegs sei es dringend, dass man Lösungen finde.
Manuela Weichelt kritisierte hingegen ob der zahlreichen anstehenden Reformprojekte
den «Gesetzes-Hyperaktivismus» in diesem Themenbereich sowie die bei
Pharmaunternehmen und Krankenversicherungen angestellten Mitglieder der SGK. Sie
forderte den Bundesrat auf, nach Rückweisung den Präventionsgedanken sowie eine
Koordination zwischen Apotheken und Ärzteschaft in die Vorlage zu integrieren, mit
einem runden Tisch die Problematik der Netzwerke in der koordinierten Versorgung zu
lösen und auf Einschränkungen des Öffentlichkeitsprinzips zu verzichten. Mit 156 zu 23
Stimmen (bei 11 Enthaltungen) fand der Rückweisungsantrag jedoch nur bei der Grünen-
Fraktion und einem Mitglied der SVP-Fraktion Zustimmung.

In der Detailberatung debattierte der Nationalrat die Vorlage in zwei Blöcken. Im ersten
Block behandelte er unter anderem die Netzwerke zur koordinierten Versorgung
sowie die Leistungen der Apothekerinnen und Apotheker. Dabei lehnte er das
Herzstück dieses Projekts, wie es Gesundheitsminister Berset formulierte, ab: die
Schaffung einer neuen Kategorie der Leistungserbringenden, den Netzwerken zur
koordinierten Versorgung. Diese sollten die Koordination der Behandlung einer Person
über alle Leistungserbringenden hinweg übernehmen, wofür sie etwa auch
Koordinationsleistungen in Rechnung stellen könnten. Gemäss bundesrätlichem
Vorschlag müssten die Netzwerke unter anderem von einer Ärztin oder einem Arzt
geleitet werden und über einen kantonalen Leistungsauftrag verfügen. Während die
Kommissionsmehrheit gänzlich auf diese neue Kategorie der Leistungserbringenden
verzichten wollte, weil die Einführung einer neuen Kategorie mit grossem Aufwand
verbunden wäre und ähnliche Netzwerke auch ohne diese ausführlichen Regelungen
bereits existierten, schlug eine Minderheit Maillard (sp, VD) einige Änderungen an der
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bundesrätlichen Version vor – etwa einen Verzicht auf einen kantonalen
Leistungsauftrag. Mit 117 zu 67 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) folgte der Nationalrat dem
Mehrheitsantrag und sprach sich somit gänzlich gegen die Schaffung einer gesetzlichen
Regelung der Netzwerke aus.

Umstritten war im Nationalrat auch, welche Leistungen von Apothekerinnen und
Apothekern und von Hebammen zukünftig von der OKP übernommen werden sollen.
Dabei entschied sich der Nationalrat, die bundesrätlichen Regelungen, mit denen unter
anderem die Motionen Humbel (mitte, AG; Mo. 18.3977) und Ettlin (mitte, OW; Mo.
18.4079) umgesetzt werden sollten, noch auszubauen. Erstens willigte er ein, dass
Apotheken zukünftig selbstständig bestimmte Leistungen zulasten der Krankenkassen
abrechnen können, etwa im Rahmen von Präventionsprogrammen. Zweitens ergänzte er
entgegen einem Minderheitsantrag Glarner (svp, AG) die neue Regelung des
Bundesrates, wonach zukünftig auch bestimmte «pharmazeutische
Beratungsleistungen» der Apothekerinnen und Apotheker übernommen werden sollen,
um eine Abgeltung von Analysen und der Abgabe von MiGeL-Artikeln. Drittens folgte der
Nationalrat bei den Hebammen einem Einzelantrag Wismer (mitte, LU), der die
Übernahme der Leistungen durch die OKP auf alle notwendigen Arzneimittel, Analysen
und Gegenstände der MiGeL, welche Hebammen während Schwangerschaft,
Niederkunft und im Wochenbett verschreiben, erweiterte. Eine Minderheit Schläpfer
(svp, ZH) hatte diese Änderungen aus Angst vor einer Mengenausweitung bekämpft.
Stillschweigend hiess die grosse Kammer schliesslich auch die Ausdehnung der
Kostenbefreiung auf den Beginn der Schwangerschaft gut, wie sie der Bundesrat in
Umsetzung einer Motion Kälin (gp, AG; Mo. 19.3070) und einer Motion Addor (svp, VS;
Mo. 19.3307) vorgeschlagen hatte.

Schliesslich wollte die Kommissionsmehrheit eine neue Regelung schaffen, wonach die
Krankenversicherungen ihre Klientinnen und Klienten über bezogene Leistungen,
Massnahmen zur Verhütung von Krankheiten sowie über Angebote für bessere
Wirtschaftlichkeit (z.B. über mögliche Generika) informieren und den
Leistungserbringenden bei Einwilligung der Patientinnen und Patienten Informationen
über bezogene Leistungen zukommen lassen könnten. Eine Minderheit Wasserfallen (sp,
BE) lehnte diese neue Möglichkeit ab, da die Versicherungen nicht über die
Krankenakten verfügten, die Diagnose nicht kennen würden und allgemein nicht für
medizinische Ratschläge ausgebildet seien. Somit führten ihre Beratungen nur zu
Verunsicherung bei den Patientinnen und Patienten. Dennoch setzte sich die
Kommissionsmehrheit mit 122 zu 69 Stimmen durch. Keine Diskussionen löste die
Schaffung von Referenztarifen für die Behandlung in Spitälern ausserhalb des
Wohnkantons aus, mit denen der Bundesrat in Umsetzung einer Motion der SGK-NR
(Mo. 18.3388) den Wettbewerb fördern wollte.

Im zweiten Block standen die Arzneimittel im Mittelpunkt, wobei vor allem eine
differenzierte Prüfung der WZW-Kriterien sowie Preismodelle und Rückerstattungen
diskutiert wurden. Bei den WZW-Kriterien folgte der Nationalrat seiner Kommission,
welche nur Arzneimittel mit sehr tiefen Preisen oder Arzneimittel, bei denen die
Versorgungssicherheit gefährdet ist, von der Preisüberprüfung ausnehmen wollte. 
Besonders umstritten waren die Preismodelle, deren Regelung der Bundesrat (unter
anderem in Umsetzung einer Motion Dittli (fdp, UR; Mo. 19.3703)) neu ins KVG
aufnehmen wollte. Bereits heute können die Zulassungsinhabenden bis zu 25 Prozent
Rabatt auf den Listenpreis gewähren, wobei diese Rabatte geheim sind – der Bundesrat
wollte sie denn auch ausdrücklich vom Öffentlichkeitsprinzip ausnehmen.
Kommissionssprecher Silberschmidt verteidigte diese Möglichkeit damit, dass man
dadurch CHF 300 Mio. jährlich sparen könne, was bei entsprechender Transparenz
nicht möglich sei. Die Kommissionsmehrheit ergänzte eine Regelung, mit der sie
sicherstellen wollte, dass das BAG die Zulassungsinhabenden nicht zu entsprechenden
Rabatten verpflichten könnte. Das Transparenzproblem wollte die Mehrheit der SGK-NR
lösen, indem eine unabhängige Kommission regelmässig einen Bericht über die
Preismodelle erstellt. Zudem wolle man in einem Postulat auch einen Beitritt zur
Beneluxa-Initiative prüfen, welche international die «Informationsasymmetrie zwischen
Zulassungsinhaberinnen und Behörden verringer[ n]» möchte, wie die Kommission im
Postulatstext schrieb. Eine Minderheit Weichelt beantragte, auf die Geheimhaltung der
Informationen zu diesen Preismodellen zu verzichten, der Nationalrat hiess die
Bestimmungen in der von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagenen Form jedoch gut.

Schliesslich folgte die grosse Kammer ihrer Kommissionsmehrheit stillschweigend auch
bei der Schaffung eines provisorischen Preises für Medikamente im
Zulassungsverfahren. So würden die Krankenversicherungen bisher in der Zeit
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zwischen der Zulassung eines Medikaments durch Swissmedic und der Preisfestsetzung
durch das BAG in jedem Fall einzeln entscheiden, ob sie ein Medikament vergüten. Um
dies zu verhindern, soll das BAG einen provisorischen Preis festlegen und entweder die
Pharmafirmen oder die Versicherungen bei Bekanntwerden des definitiven Preises die
entsprechenden Preisdifferenzen vergüten müssen.

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf mit 131 zu 28 Stimmen
(bei 32 Enthaltungen) an, wobei die Nein-Stimmen von der Mehrheit der Grünen- und
einzelnen Mitgliedern der SVP-Fraktion stammten, die Enthaltungen von der Mehrheit
der SP-, den restlichen Mitgliedern der Grünen- und einzelnen Mitgliedern der SVP-
Fraktion. 5

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Nach erfolgter Vernehmlassung zur Anpassung der Zulassungsbestimmungen für
Ausländerinnen und Ausländer mit Schweizer Hochschulabschluss hielt der Bundesrat
unverändert an seinem Entwurf fest, wie er in seiner im Herbst 2022 erschienenen
Botschaft zur Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) erklärte. Konkret
unterbreitete er dem Parlament eine Änderung von Art. 30 AIG, gemäss welcher in
Zukunft auch Personen ohne Schweizer Pass, aber mit Schweizer Hochschulabschluss
von der Kontingentierung ausgenommen werden sollen, sofern sie in der Schweiz einer
selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit nachgehen, die «von hohem
wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Interesse ist». Er tat dies in Erfüllung einer
entsprechenden Motion Dobler (fdp, SG; Mo. 17.3067). 

Der Nationalrat behandelte den Entwurf als Erstrat in der Frühjahrssession 2023.
Zuerst hatte er sich mit einem Nichteintretensantrag von Thomas Aeschi (svp, ZG)
auseinanderzusetzen. Der SVP-Fraktionspräsident begründete seinen Antrag unter
anderem mit dem Widerspruch zur angenommenen Volksinitiative «gegen
Masseneinwanderung» und zu deren Umsetzung sowie mit der aus seiner Sicht
anhaltenden «masslosen Zuwanderung», die keine weitere Lockerung zulasse.
Kommissionssprecher Andri Silberschmidt (fdp, ZH) konterte, dass zum einen die
Steuergelder nicht optimal investiert seien, wenn Personen nach ihrem Studium in der
Schweiz das Land wieder verlassen würden. Ebenso seien diese Personen ja bereits in
der Schweiz integriert und nicht zuletzt bestehe in der Schweiz auch ein Mangel an
hochspezialisierten Arbeitskräften. Alle Fraktionen mit Ausnahme derjenigen der SVP
stimmten geschlossen für Eintreten, woraufhin der Rat die Detailberatung in Angriff
nahm. 

In der Detailberatung lagen dem Rat diverse Änderungsanträge vor: Die
Kommissionsmehrheit beantragte zum einen eine ausgeweitete Fassung des
Personenkreises, in dem sie nicht nur Personen aus Drittstaaten, die ein Studium an
einer Schweizer Hochschule abgeschlossen haben, berücksichtigt haben wollte,
sondern darüber hinaus auch Personen mit anderen Abschlüssen auf Tertiärstufe in der
Schweiz, namentlich mit einer höheren Berufsbildung, oder auf Postdoktorierende.
Ferner war die Kommission der Ansicht, dass es generell sehr schwierig sei, den
Nachweis des wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Interesses zu erbringen. Wenn
die genannten Personen einer qualifizierten Anstellung mit Bezug zu ihrem
Hochschulstudium nachgingen, solle dies ausreichend sein, um von den jährlichen
Höchstzahlen für Aufenthaltsbewilligungen ausgenommen zu werden, so die
Ausführungen der Kommission mit Verweis auf den Fachkräftemangel. Daneben lagen
drei Minderheitsanträge vor, die im Vergleich zur Version des Bundesrates die
Änderung lediglich auf Personen mit einer Postdoc-Anstellung ausdehnen wollte
(Minderheit I Marchesi). Eine Minderheit II, ebenfalls angeführt von Piero Marchesi (svp,
TI), unterstützte zwar die Ausweitung der Regelung auf die gesamte Tertiärstufe, wollte
jedoch auf den von der Kommission eingeführten Zusatz, dass eine qualifizierte
Anstellung im Bereich des Hochschulstudiums ausreichend sei, verzichten. Nicht
zuletzt optierte eine Minderheit III, vertreten durch Andreas Glarner (svp, AG), dafür,
die Gesetzesanpassung auf Personen mit einem Hochschulabschluss in den MINT-
Fächern zu beschränken. Am Schluss obsiegte der Antrag der Kommissionsmehrheit
deutlich. Lediglich die Minderheit II hatte über die SVP-Fraktion hinaus mobilisieren
können; die grossmehrheitliche Unterstützung der Mitte-Fraktion reichte indes noch
nicht zu einer Mehrheit im Rat. Mit 135 zu 53 Stimmen (3 Enthaltungen) genehmigte der
Nationalrat den so abgeänderten Entwurf in der Gesamtabstimmung. 6
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